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Aufwendungen für  
krankheitsbedingte  

Heimunterbringung sind  
außergewöhnliche  

Belastung 
Zu den steuerlich nicht abzugsfähigen Ko-
sten der Lebensführung gehören solche für 
die altersbedingte Unterbringung in einem 
Pflegeheim. Umstritten war bisher, ob eine 
krankheitsbedingte Unterbringung in einem 
Pflegeheim auch dann als außergewöhn-
liche Belastung anzuerkennen war, wenn 
keine ständige Pflegebedürftigkeit bestand 
und auch kein Schwerbehindertenausweis 
mit den Merkzeichen „Bl“ oder „H“ vorliegt.  
 
Der Bundesfinanzhof hat nun für Klarheit ge-
sorgt. Aufwendungen für einen krankheitsbe-
dingten Aufenthalt in einem Seniorenheim sind 
auch dann als außergewöhnliche Belastung 
abzugsfähig, wenn die untergebrachte Person 
nicht pflegebedürftig ist und auch keine zu-
sätzlichen Pflegekosten abgerechnet werden.  
 
Entscheidend war im vorliegenden Fall, dass 
der behandelnde Arzt bescheinigt hatte, dass 
der Heimaufenthalt infolge einer Erkrankung 
notwendig war. 

Hinweis Abzugsfähig sind in solchen Fällen 
die Miet- und Verpflegungskosten abzüglich 
einer Haushaltsersparnis. (Blitzlicht) ◄

 
Privatnutzung von  

Dienstwagen
Wird einem Arbeitnehmer ein Dienstwagen 
unentgeltlich zur Verfügung gestellt, hat er 
die Privatnutzung monatlich mit 1 % des 
Bruttolistenpreises als Arbeitslohn zu ver-
steuern. Für Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte ist außerdem ein Zu-
schlag von 0,03 % des Bruttolistenpreises 
pro Entfernungskilometer pro Monat anzu-
setzen. Wird zusätzlich ein Fahrer gestellt, 
ist darin ein zusätzlicher geldwerter Vorteil 
zu sehen. 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, 
dass der Monatswert von 0,03 % nur für 
die tatsächlich mit dem Dienstwagen ge-
fahrene Strecke zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte anzusetzen ist und auch nur 
für die Tage, an denen der Dienstwagen 
hierfür genutzt wurde. Der pro Tag und 
Kilometer anzusetzende Zuschlag beträgt 
1/15 des Monatswerts, also 0,002 %. Die-
se Entscheidung hat die Finanzverwaltung 
aufgrund Veranlassung des Bundesmini-
steriums der Finanzen nicht angewandt. 

Dagegen ist die Gestellung eines Fahrers 
(im entschiedenen Fall) bis einschließlich 
2000 nicht als geldwerter Vorteil zu erfas-
sen, weil die Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte als berufliche Fahrten 
anzusehen waren. Deshalb hätten die Auf-
wendungen für den Fahrer wieder als Wer-
bungskosten abgezogen werden können. 

Hinweis Das Gericht hat offen gelassen, 
wie ab 2001 mit der Gestellung eines Fah-
rers steuerlich zu verfahren ist.  
(Blitzlicht) ◄

Vorsteuerabzug nur bei  
Angabe der richtigen  
Steuernummer in der  

Rechnung 
Ein Unternehmer kann ihm von einem ande-
ren Unternehmer in Rechnung gestellte Um-
satzsteuer u. a. nur dann als Vorsteuer abzie-
hen, wenn die Rechnung ordnungsgemäß ist. 
Der Bundesfinanzhof hat hierzu entschieden, 
dass eine ordnungsmäßige Rechnung die An-
gabe der zutreffenden Steuernummer oder 
Steuer-Identifikationsnummer voraussetzt. 

Als Steuernummer gilt nicht das Aktenzei-
chen, unter dem die Finanzverwaltung die 
Korrespondenz mit dem Unternehmer bis zur 
Erteilung der Steuernummer führt.◄


